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RENTENREFORM

Der VDR hat vorgeschlagen, den Bundesanteil zu
nächst schrittweise aul 20%  der Rentenausgaben auf
zustocken und ihn dann entsprechend der Entw icklung 
der Rentenausgaben und der des Beitragssatzes fo rt
zuschreiben. Die im Entwurf des Arbeitsm in isters vorge
sehene Kopplung an den Beitragssatz betrifft dam it 
zwar einen entscheidenden Punkt, die zusätzliche 
Orientierung an den Rentenausgaben wäre jedoch aus 
verschiedenen Gründen vorteilhafter: Sie wäre system 
gerechter, sie würde zu einer gerechteren Aufteilung der 
dem ographisch bedingten Lasten auf den Bund und die 
Rentenversicherung führen, und sie hätte günstigere 
Rückwirkungen auf die G esam tw irtschaft und den 
Staatshaushalt. Der VDR hält daher eine deutlich hö
here Bundesbeteiligung auch aus gesam tw irtschaftli
chen G ründen für erforderlich.

In der beabsichtigten Übertragung von Leistungen für 
Zeiten der Kindererziehung auf die Rentenversicherung

sieht er einen ordnungspolitisch und versicherungssy
stem atisch bedenklichen Vorschlag. Die A nrechnung 
von K indererziehungszeiten ist dem Fam ilien lasten
ausgleich und dam it eindeutig dem  Aufgabenbereich 
des Staates zuzurechnen. Für deren Finanzierung ist 
ausschließlich der Bund und nicht die R entenversiche
rung zuständig. Diese notwendige klare Trennung der 
F inanzierungsverantwortung von Bund und Rentenver
sicherung geht m it der vorgesehenen (Übertragung auf 
die Rentenversicherung verloren. Darüber h inaus ist zu 

befürchten, daß mögliche künftige Leistungsausweitun

gen in diesem  Bereich ausschließlich zu Lasten de r Ver

sicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung g e 

hen. Mit der E inbeziehung der Aufwendungen fü rZ e ite n  

der K indererziehung In den Bundesanteil wird daher ein 
großes E infa llstor für zukünftige weitere Übertragungen 
von S taatsaufgaben auf die Rentenversicherung g e 
schaffen.

GEWERBESTEUER

Lothar Böckels*

Möglichkeiten einer Reform 
der Gewerbesteuer

Die Reform der Gewerbesteuer zählt zu den vordringlichsten steuerpolitischen Aufgaben. 
Inzwischen liegt hierzu eine Reihe von Vorschlägen vor Dr Lothar Böckels 

analysiert sie aus kommunaler Sicht.

Die G ewerbesteuer ist nach w ie vor die w ichtigste 
Steuerquelle der Gemeinden. Ihr Anteil an den ge

sam ten kom m unalen Steuereinnahm en betrug 1987 
52,5% . Es liegt von daher auf der Hand, daß die G e
meinden die jüngste D iskussion um die Reform der Un
ternehm enssteuern mit Skepsis betrachten. Befürchtet 
wird insbesondere, daß eine steuerliche Entlastung der 
Unternehm en mit dem Ziel e iner Verbesserung der inter
nationalen Konkurrenzfähigkeit der deutschen W irt
schaft zu Lasten der städtischen Finanzen geht.

■ Lc ich t übe ra rbe ite te  Fassung e ines  Vo rtrags geh a lten  au f d e r Tagung 
des K oche ie r K re ises vom  6. bis 8. Ja n u a r 1989 in de r G eorg  von Vo llm er 
A kadem ie . Kochel.

Dr. Lo thar Böckels, 42, is t S tadtkäm m erer und  
Beigeordneter de r S tadt Düren.
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Zwischenzeitlich liegt nun eine ganze Reihe von Vor
schlägen zur Reform der Gewerbesteuer vor. Im w e 
sentlichen sind dies:

□  Eine ersatzlose Streichung der G ewerbesteuer (Vor
schlag aus dem  Institut für W eltwirtschaft);

□  Ablösung der G ewerbesteuer durch eine B ete iligung 
der G em einden an der Um satzsteuer (Karl-Bräuer-Insti- 
tut des Bundes der S teuerzahler sow ie das Institut „F i
nanzen und S teuern“ );

□  Abschaffung der G ewerbesteuer und Kom pensation 
durch Beteiligung der Gem einden an der U m satzsteuer 
und Schaffung einer auf den Gem eindeanteil bezoge
nen G em eindeeinkom m ensteuer m it Hebesatzrecht 
(Breuel-M odell);
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□  Zusammenfassung von Gewerbesteuer, G rund
steuer und gemeindebezogener E inkom m ensteuer zu 
einer Gemeindesteuer mit einheitlichem  Hebesatz für 
alle drei Teilkomponenten (Vorschlag des Kronberger 
Kreises);

□  „Revitalisierung" der G ewerbesteuer durch Verbrei
terung der Grundlage insbesondere durch E inbezie
hung der freien Berufe (Klaus Dieter A rndt-S tiftung) so
wie eine Wiedereinführung der Lohnsum m ensteuer;

□  Ersatz der Gewerbesteuer durch eine W ertschöp
fungssteuer mit einheitlichen Steuersätzen auf die e in
zelnen Bestandteile der W ertschöpfung (Vorschlag des 
wissenschaftlichen Beirates beim Bundesm inisterium  
der Finanzen);

□  Ersatz der Gewerbesteuer durch eine W erfschöp
fungssteuer, wobei jedoch die Meßzahlen für die e inze l
nen Wertschöpfungskomponenten differenziert werden 
können (Deutscher Städtetag).

Bewertungskriterien

Zur Bewertung der verschiedenen Reform vorschläge 
zur Gewerbesteuer aus kom m unaler S icht ist es s inn
voll, vorab einen Kriterienkatalog hierfür zu entwickeln. 
Folgende Faktoren scheinen m ir für die Entscheidungs
findung von Bedeutung;

□  Ergiebigkeit,

□  Stetigkeit,

□  Gemeindefinanzautonomie,

□  positive Anreize für Gewerbeansiedlung,

□  Ausgewogenheit des Verhältnisses zwischen Stadt 
und Umland,

□  Verbesserung von W ettbewerbsbedingungen,

□  Kompatibilität mit anderen Zielen, insbesondere 
dem Vollbeschäftigungsziel,

□  praktische Durchsetzbarkeit im politischen Raum.

Beginnen wir mit der Ergiebigkeit. Theoretisch könnte 
der Bund sich auf den Standpunkt stellen, daß er m it e i
ner Abschaffung der G ewerbesteuer (ähnlich w ie bei 
der Lohnsummensteuer 1980) nur einen Teil der Real
steuern verändert, keineswegs aber das gesam te Real
steuersystem beseitigt, und som it verfassungskonform  
handelt. Die Gemeinden müßten dann über ihre Hebe
sätze mit den verbleibenden Realsteuern das Loch 

stopfen. Die verbleibenden Realsteuern sind im wesent
lichen die Grundsteuern. Ihr finanzielles Volumen liegt 
heute bei etwa Vs der Gewerbesteuer. Es liegt auf der

Hand, daß eine Kom pensation der G ewerbesteuer auch 
bei drastischen Erhöhungen der Hebesätze der G rund
steuern nicht vorstellbar ist. Ein Ersatz feh lender E in
nahmen aus der G ewerbesteuer ist auf kom m unaler 
Ebene aus eigener Kraft also nicht möglich.

Wenn das bisherige Volumen der G ewerbesteuer er
halten werden soll, ist von der Ergiebigkeit her eine 
Kom pensation nur im Um satz- bzw. E inkom m ensteuer
bereich möglich. H ierauf richten sich auch die w esentli
chen Reformvorschläge.

Einnahmestetigkeit

Das Kriterium Stetigkeit ergibt sich im wesentlichen 
aus der Art kom m unaler Aufgaben und Investitionen. 
Bei den laufenden Ausgaben, insbesondere den Perso
nalausgaben, gibt es kurzfristig nur einen geringen kon
junkturellen Anpassungsspie lraum . Investitionen haben 
in der Regel einen relativ langen Planungsvorlauf und 
werden häufig durch langfristige Kredite finanziert. Dies 
alles w iederum  macht eine Vorausschaubarkeit und 
Stetigkeit der Einnahm en notwendig. Leider wurden in 
der vergangenen Zeit die relativ konjunkturunabhängi- 
gen G em eindesteuern im m er w eiter ausgehöhlt.

Besonders gravierend hat sich hier die Abschaffung 
der Lohnsum m ensteuer ausgewirkt. Die ersatzlose 
Streichung der Gewerbekapitalsteuer, die von Teilen der 
CSU und der FDP vorgeschlagen wird, wäre eine w e i
tere G ewichtsverm inderung der ertragsunabhängigen 
Faktoren. Die Kommunen müßten dem Ausfall der Ge
werbekapita lsteuer durch eine Anhebung der Hebe
sätze beim G ewerbeertrag entgegenwirken. Dadurch 
würden die Unternehm en nicht entlastet, die Steuer 
selbst nur konjunkturanfälliger.

Hebesatzmögiichkelten

Eine gew isse E innahm estetigkeit läßt sich auch über 
das Instrum ent der Hebesätze hersteilen. Diese E innah
m eflexib ilitä t ist nach w ie vor für die Gem einden zum 
kurzfristigen Haushaltsausgleich von großer Bedeu
tung. Angesichts der tatsächlich existierenden relativ 
geringen Bandbreite der Hebesätze bei vergleichbaren 
Kom m unen wird heute häufig argum entiert, man könne 
die Finanzautonom ie der Gem einden auf die Ausgabe
seite beschränken. An diesem  Punkt ist jedoch m it hefti
gem W iderstand aus den G em einden zu rechnen, da 
die Hebesätze nach w ie vor für den bereits erwähnten 
kurzfristigen Haushaltsausgleich notwendig sind, aber 

darüber hinaus in der Hebesatzm öglichkeit ein letztes 
Instrum ent gesehen wird, sich gegen Steuerpläne von 
Bund und Land zu wehren.
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Die Bedeutung der H ebesatzm öglichkeit liegt nicht so 
sehr darin, tatsächlich größere Hebesatzvariationen vor
zunehm en, sondern darin, ein Drohpotential gegen 
Bund und Land zur Verfügung zu haben. Von daher 
halte ich alle Vorschläge, die das Hebesatzrecht der G e
m einden in Art und Inhalt antasten, aus G em eindesicht 
für derzeit indiskutabel. Ebenso muß allen Vorschlägen 
eine Absage erteilt werden, die ein Hebesatzrecht nur 
noch für eine Rum pfsteuer definieren (beispielsweise 
Hebesatzrecht für den E inkom m ensteueranteil der G e
m einden im Breuel-Modell).

Gewerbeansiedlung

Zur Zeit bieten zu erwartende G ewerbesteuereinnah
men noch einen positiven A nre iz  \ür G em einden, aktiv 
G ewerbeansiedlung  zu betreiben. D ieser Anreiz muß 
auch in Zukunft im Sinne einer dynam ischen W irt
schaftsentw icklung beibehalten werden. H ieraus folgt, 
daß der Anreiz nicht über einen Finanzausgleich konter
kariert werden darf. Ich glaube, daß w ir derzeit an einem 
Punkt im Finanzausgleich angelangt sind, der keinen 
weiteren Ausgle ich m ehr zugunsten der gewerbesteuer
schwächeren W ohngem einden zuläßt.

Ansonsten würden die negativen Effekte, die Indu
strie zwangsläufig im m er für die Bevölkerung m it sich 
bringt, in keinem Verhältnis m ehr zu den städtischen 
M ehreinnahm en stehen. Eine industriell geprägte G e
m einde benötigt vergle ichsweise m ehr w irtschaftliche 
und soziale Infrastruktur.

Ein zweites Problem bei der G ewerbeansiedlung aus 
steuerpolitischer städtischer S icht liegt darin, daß g rö
ßere G ewerbesteuereinnahm en in der Regel heute nur 
noch von Großbetrieben zu erwarten sind. H ieraus er
gibt sich ein D ilem m a für die städtische W irtschaftsför
derung: Potentiellen großen G ewerbesteuerzahlern, 
d.h. G roßunternehm en, muß man bei G rundstückskon
ditionen sehr weit entgegenkom m en. Eine solche fak ti
sche Subventionierung ist bei kleinen und m ittleren Un
ternehm en mit keinem oder nur geringem  G ewerbe
steueraufkom m en nicht möglich. Auf der anderen Seite 
haben sich kle ine und m ittlere Unternehm en aber in der 
Vergangenheit als vergle ichsweise beschäftigungsin
tensiver und beschäftigungsstabiler erw iesen. Von da 
her hat der städtische W irtschaftsförderer nicht nur den 
Unmut des M ittelstandes über die Preisdifferenzierung 
beim Grundstück zu ertragen, sondern zugle ich noch 
ein schlechtes Gefühl bezüglich der m ittel- und langfri
stigen Arbeitsplatzsituation. Eine stärkere E inbindung 
der Klein- und M ittelbetriebe in den Kreis der G ewerbe
steuerzahler würde sicherlich auch besondere Förder

maßnahmen für den M ittelstand auf kom m unaler E bene 
akzeptabler werden lassen.

Stadtflucht

Sollte die G ewerbesteuer durch einen Anteil an de r 
E inkom m ensteuer kom pensiert werden, so würde e in  
direkter Anreiz zur Industrieansiedlung bzw. zur w e ite 
ren Expansion der vorhandenen Gewerbebetriebe fü r 
die G em einden entfa llen. Dies w ie auch eine sich w e ite r 
verschärfende Stadtflucht sind neben der Verte ilungs
frage die wesentlichen Argum ente gegen eine wie auch  
im m er geartete Kom pensation der G ewerbesteuer 

durch E inkom m ensteuerteile.

Die großen Kom m unen sehen sich im m er mehr u n g e 
deckten Zentra litätslasten im Sozial-, Kultur- und B il
dungsbereich gegenüber. Parallel hierzu gibt es nach  
wie vor eine W anderungsbewegung einkom m ensstar
ker Bevölkerungsgruppen in das städtische Um land. 
Auf den Punkt gebracht könnte man sagen, Sozia lh il
feem pfänger ziehen aus dem Dorf in die anonym e G roß 
stadt, und der gut verdienende Angestellte bzw. Beam te 
zieht aus der G roßstadt in sein E igenheim  auf das D orf.

Jedwede E inführung eines Hebesatzes auf Lohn 
bzw. E inkom m en würde diesen Effekt noch verstärken. 
Der derzeitige Bürgerm eisterwettbewerb um Industrie- 
ansiedlungen würde sich in sein G egenteil verkehren. 
Von daher muß aus kom m unaler Sicht jedem  Vorschlag 
eines Ersatzes der G ewerbesteuer durch E inkom m en
steuerteile m it kom m unalem  Hebesatzrecht eine A b 
sage erteilt werden. Aus diesem  Grunde sind sowohl 
der niedersächsische Vorschlag (Breuel-Modell) a ls  
auch die Vorschläge des Kronberger Kreises a b zu 
lehnen.

Ohne Zweife l ist die G ewerbesteuer im m er mehr zu  
einer G roßbetriebssteuer geworden. Von der G ew inn
situation ist dieses eigentlich nicht gerechtfertigt. M an 
könnte daran denken, die kle inen und m ittleren B etriebe 
ausgehend von einem relativ geringen Freibetrag s u k 
zessive über eine Staffe lung der G ewerbesteuerm eß
zahl stärker als bisher einzubeziehen. Eine solche M eß 
zahlstaffelung wäre auch denkbar bei der E inbeziehung 
von G eschäftsführergehältern, die über ein gew isses 
Normalmaß hinausgehen. Die kleinen und mittleren U n 
ternehm en würden auf diese Art quasi langsam in d ie  
G ewerbesteuer hineinwachsen.

Wettbewerbsgesichtspunkte

Unter wettbewerbspolitischen  Gesichtspunkten is t 
ferner nicht einzusehen, warum  das Dentallabor G ew er
besteuer zahlen muß, der Zahnarzt, der den Zahnersa tz
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im Eigenlabor herstellt, aber nicht. Überhaupt sind 
heute die großen Praxen in den freien Berufen von ihrer 
Struktur her Gewerbebetrieben gleich. Von daher 
scheint eine Einbeziehung der freien Berufe in die G e
werbesteuerpflicht, wie es die Klaus Dieter A rndt-S tif- 
tung vorschlägt, durchaus plausibel zu sein.

Insgesamt glaube ich, daß eine Verbreiterung der Ba
sis der Gewerbesteuerpflichtigen zu einer sprübaren 
Entlastung bei den Großbetrieben führen kann. Eine 
grobe Schätzung für die Stadt Düren ergab eine 7-8pro- 
zentige Steigerung des Gesamtaufkom m ens durch die 
Einbeziehung der freien Berufe. Bei Konstanz des G e
samtaufkommens ließe sich der Hebesatz auf diese 
Weise um 30 bis 40 Prozentpunkte senken. Einen ähnli
chen Umverteilungseffekt hätte man bei der E inführung 
einer Wertschöpfungssteuer, Eine Verbreiterung der Ba
sis käme hier insbesondere durch den Einbezug von 
Löhnen sowie Zinsen, Mieten und Pachten in den G e
werbesteuermeßbetrag zustande.

Insgesamt würde eine breitere Verteilung der derze iti
gen Gewerbesteuerlast zu einer Entlastung bei den g rö
ßeren und großen Unternehmen führen. Damit wäre ein 
richtiger Schritt in Richtung der Verbesserung der W ett
bewerbsbedingungen im internationalen Vergleich ge
tan. Es sind ja doch eher die größeren Unternehm en, 
die sich diesem Wettbewerb stellen müssen.

Um Wettbewerbsverzerrungen zw ischen den ver
schiedenen Produktionsfaktoren zu verm eiden, wird üb
licherweise ein einheitlicher S teuersatz für die e inze l
nen Bestandteile der W ertschöpfung gefordert. So auch 
im Vorschlag des wissenschaftlichen Beirates beim 
Bundesministerium der Finanzen. Ob dieses alloka
tionstheoretische Argument durchgehalten werden 
kann, hängt im wesentlichen davon ab, inw ieweit es Un
gleichgewichte in der G esamtw irtschaft insbesondere 
auf dem Arbeitsmarkt gibt. Ein weiteres Problem liegt in 
der Umstellungsphase. Radikale Be- bzw. Entlastungs
vorgänge wird man zumindest durch Übergangsfristen 
abmildern müssen.

Arbeitsmarktgesichtspunkte

Unter Arbeitsmarktgesichtspunkten sehe ich bei e i
ner gleichgewichtigen Einführung der Löhne und G ehäl
ter in die Rechnungsgrundlage für die G ewerbesteuer 
ein großes Problem. Eine solche relative Verteuerung 
des Faktors Arbeit wird zu einer Beschleunigung der Ra
tionalisierung in arbeitsintensiven Bereichen sowie zur 
Schließung von Grenzanbieterbetrieben führen. Bei der 
derzeitigen Arbeitsmarktsituation stellt sich dann die 
Frage, ob ein daraus resultierender Schub bei der Ge

sam tproduktivitätsentw icklung tatsächlich unter den Kri
terien des internationalen W ettbewerbs notwendig ist.

Diese Frage braucht man nicht für alle Zeiten zu be
antworten, die derzeitige Situation scheint m ir durch ein 
hohes Maß an in ternationaler W ettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Betriebe geprägt, die nicht unbedingt durch 
einen weiteren Rationalisierungsschub verbessert wer
den muß. Eine weitere Folge der Um verteilung der La
sten vom Faktor Kapital auf den Faktor A rbeit wäre mit 
S icherheit eine weitere Ausdehnung der Schwarzarbeit. 
Auch dieses ist unter gesam tgesellschaftlichen G e
sichtspunkten nicht erwünscht.

Aus der derzeitigen S ituation heraus scheint es mir 
gerechtfertigt zu sein, das Argum ent, S teuern sollten 
m öglichst geringe allokationsverzerrende W irkungen 
haben, ein wenig zurückzustellen und den Faktor Arbeit 
m it einem niedrigeren S teuersatz zu bewerten. Damit 
wird zwar ein Teil konjunktureller Unabhängigkeit aufge
geben. Andererseits dürften jedoch Arbeitsplätze vor a l
lem im Dienstle istungsbereich wie z.B. dem G aststä t
ten- und Beherbergungswesen erhalten bleiben.

Über die konkrete Ausgestaltung differenzierter S teu
erm eßzahlen und d ifferenzierter Freibetragsregelungen 
kann nur anhand von M odellrechnungen entschieden 
werden, die die konkreten Belastungsveränderungen 
branchen- und betriebsgrößenm äßig aufzeigen. Erste 
Ansätze hierzu wurden von Otto Roloff an der G esam t
hochschule W uppertal gem acht, diese Arbeiten müßten 
jedoch für eine konkrete Entscheidungsfindung noch er
heblich intensiviert werden.

Wertschöpfungs- oder Mehrwertsteuer?

Bei der D iskussion der W ertschöpfungssteuer ohne 
Differenzierung der Hebesätze bei den einzelnen W ert
schöpfungskom ponenten (Vorschlag des w issenschaft
lichen Beirates) wird oftm als die Frage gestellt, warum 
man dann nicht gleich das schw ierige Add itionsverfah
ren zur Erm ittlung der W ertschöpfung durch eine Bete ili
gung an der M ehrwertsteuer ersetzt, die ja in etwa de fi
nitionsgem äß der W ertschöpfung entspricht, jedoch im 
Subtraktionsverfahren erm ittelt w ird. Ein wesentlicher 
Unterschied würde sich dann ergeben, wenn man den 
Sektor Staat mit in die W ertschöpfung einbeziehen 
würde. Da es hier keine G üterpreise gibt, könnte die 
W ertschöpfung im wesentlichen nur über die Addition 
der Löhne und G ehälter erfolgen.

Wenn man nur W irtschaftsunternehm en zur G rund
lage nimmt, dann liegt, abgesehen von der Frage der 
Behandlung der Exportw irtschaft, der Unterschied zw i
schen W ertschöpfungssteuer und M ehrwertsteuer wohl
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im wesentlichen darin, daß man hofft, daß bei derW ert- 
schöpfungssteuer die Überwälzung nicht so glatt von
statten geht wie bei der Mehrwertsteuer. Ich befürchte, 
daß in beiden Fällen die Zurechnung der S teuer in den 
Produktpreis einfacher erfolgt als bisher bei der Gewer
besteuer. Von daher ist zu befürchten, daß der Druck se i
tens der großen G ewerbesteuerzahler sow ie der W irt
schaftsverbände auf die Kom m unalparlam ente wächst, 
die Hebesteuersätze zu vereinheitlichen. !\/lan wird e i
ner Gem einde, die einen deutlich über dem Durch
schnitt liegenden Hebesatz hat, deutlich vorrechnen, 
um w ieviel das Endprodukt steuerbedingt kalkulatorisch 
teurer ist, nur weil es in dieser G em einde und nicht einer 
anderen G em einde mit niedrigerem  Hebesatz herge
stellt wurde. Ein ernst zu nehm endes Argum ent liegt 
auch in den Harm onisierungsbestrebungen bei der Um 
satzsteuer auf EG-Ebene. W ahrscheinlich fürchten die 
Gem einden zu Recht, daß ihre Interessen im entschei
denden M oment der Harm onisierung untergeordnet 
werden. Von daher wird man sich nicht direkt an die 
M ehrwertsteuer ankoppeln wollen.

Machbarkeit

Die Reform diskussion um die G ewerbesteuer macht 
politisch nur dann einen Sinn, wenn man auch das Krite
rium der M achbarkeit rr\\i einbezieht. Gesucht wird le tzt
lich ein Kompromiß zw ischen den einzelnen Interessen
gruppen. Ich glaube, daß Reform bestrebungen um so 
durchsetzbarer sind, je  weniger sie finanzverfassungs
rechtliche Fragen berühren. H ieraus folgt, daß der Rah
men der verfassungsrechtlich den Gem einden garan
tierten F inanzautonom ie nicht eingeschränkt werden 
darf. Aus finanzverfassungsrechtlicher S icht ist im übri
gen auch allen Anrechnungsm odellen (Anrechnung der 
G ewerbesteuerschuld auf die Einkommen- und Körper
schaftsteuer) eine deutliche Absage zu erteilen. Auch 
dürfte es schwierig sein, die G ewerbesteuer in einem 
Schritt durch ein völlig neues S teuersystem  zu erse t
zen.

Die wahrschein lich erfolgversprechendste M ethode 
wird sein, die G ewerbesteuer Schritt für Schritt in R ich

tung einer W ertschöpfungssteuer weiterzuentw ickeln. 
Ein erster Schritt hierzu wäre die Einbeziehung der 
freien Berufe sow ie eine stärkere Beteiligung der k le i
nen und m ittleren Unternehm en. Ebenso kann man 
daran denken, die Schuldzinsen und die frem dfinanzier
ten Kapitalbestandteile w ieder stärker bei den Erm itt
lungsgrundlagen für die S teuerschuld zu berücksichti
gen.

Bis zu diesem  Punkt kann man den Vorschlägen der 
Klaus D ieter A rndt-S tiftung, denen sich auch Teile der 
G ewerkschaften angeschlossen haben, folgen. Prinzi
piell zustim m en kann man ebenfa lls dem Vorschlag der 
Stiftung, den Faktor Arbeit in die Berechnungsgrund
lage der G ewerbesteuer m iteinzubeziehen. Nicht zu
stim m en kann man jedoch der Konkretisierung dieses 
Vorschlages, dieses in Form einer „R evita lis ie rung“ der 
Lohnsum m ensteuer zu tun. Die Berücksichtigung des 
Faktors Arbeit sollte auf jeden Fall innerhalb eines ge
sam ten W ertschöpfungskonzeptes erfolgen. Es wären 
dann auch m ögliche Betriebsverluste mit der Lohn
sum m e verrechenbar. Eine reine Lohnsum m ensteuer 
könnte arbeitsm arktpolitischen Zielen zu sehr entge
genstehen. Diesem Argum ent sollte auch bei einer E in
führung der W ertschöpfungssteuer durch eine im Ver
gleich zu den anderen W ertschöpfungskom ponenten 
deutlich verringerte Meßzahl Rechnung getragen wer
den. Der Einbezug des Faktors Arbeit kann angesichts 
der Arbeitsm arktsituation nur maßvoll erfolgen.

Insgesam t halte ich in langfristiger Perspektive das 
Modell des Deutschen Städtetages für dasjenige, das 
am besten geeignet ist, einen Kompromiß zw ischen den 
Interessen der Unternehm en, der Kom m unen und der 
A rbeitnehm er zu erreichen. Hilfreich für die Verhandlun
gen über eine konkrete G estaltung der einzelnen Meß
zahlen für die W ertschöpfungskom ponenten wären em 
pirisch gut fundierte S im ulationsrechnungen über die 
Ausw irkungen verschiedener M eßzahlvariationen auf 
Branchen, Betriebsform en, Betriebsgrößen etc. Diese 
w issenschaftliche Hilfeleistung sollte angesichts der 
fortgeschrittenen politischen D iskussion m öglichst bald 
erfolgen.
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